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§7
(1) Liegen der Entscheidungsbehörde alle erforderlichen 

Angaben und Unterlagen vor, so entscheidet sie so bald wie 
möglich über den Antrag und gibt dem Antragsteller ihre 
Entscheidung schriftlich bekannt.

(2) Eine dem Antrag stattgebende Entscheidung muß alle 
Angaben enthalten, die für die Schlußbehandlung notwendig 
sind.
Je nach Fall muß die Entscheidung die nachstehenden An
gaben ganz oder teilweise enthalten:

a) alle Angaben, die erforderlich sind, um die Nämlichkeit 
der Ware, für die die Entscheidung gilt, festzustellen;

b) den Grund für die Erstattung oder den Erlaß der Ab
gaben unter Hinweis auf den entsprechenden Para
graphen der Grundverordnung;

c) die Verwendung oder Bestimmung, der die Ware zu
geführt werden kann, entsprechend den Möglichkeiten, 
die im Einzelfall nach der Grundverordnung gegeben 
sind (Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet, Anmeldung zu 
einem anderen Zollverfahren, Vernichtung oder Zer
störung der Ware oder unentgeltliche Abgabe an eine 
Wohlfahrtseinrichtung);

d) gegebenenfalls die Angabe, daß die Ware nach § 21 
Abs. 1 der Grundverordnung in ein Zollager oder einen 
Freihafen überführt werden darf;

e) die Frist zur Vornahme der Förmlichkeiten, von denen 
die Erstattung oder der Erlaß der Abgaben abhängig ist; 
die Frist darf zwei Monate ab dem Zeitpunkt der Be
kanntgabe der Entscheidung an den Begünstigten nicht 
überschreiten;

f) den Hinweis darauf, daß die Abgaben nur dann tatsäch
lich erstattet oder erlassen werden, wenn die Behörde 
der Schlußbehandlung der Entscheidungsbehörde beschei
nigt hat, daß die Förmlichkeiten, von denen die Er
stattung oder der Erlaß abhängig sind, vorgenommen 
worden sind;

g) die Beschränkungen, denen die Ware bis zur Schlußbe
handlung weiterhin unterliegt;

h) einen Hinweis an den Begünstigten, daß er der von ihm 
frei zu wählenden Behörde der Schlußbehandlung mit 
der Gestellung der Waren das Original der Entscheidung 
vorlegen muß.

§ 8
(1) Die Behörde der Schlußbehandlung hat sicherzustellen:

— gegebenenfalls, daß die in § 7 Abs. 2 Buchstabö g genann
ten Beschränkungen eingehalten werden;

— auf jeden Fall, daß die Ware tatsächlich der Verwendung 
oder Bestimmung zugeführt wird, die in der Entscheidung 
über die Erstattung oder den Erlaß der Abgaben vorge
sehen ist.

(2) Sieht die Entscheidung die Möglichkeit vor, die Ware 
in ein Zollager oder einen Freihafen zu überführen und wird 
diese Möglichkeit vom Begünstigten genutzt, so sind die er
forderlichen Förmlichkeiten bei der Behörde der Schlußbe
handlung vorzunehmen.

(3) Hat sich die Behörde der Schlußbehandlung vergewis
sert, daß die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind, bescheinigt sie dies der Entscheidungsbehörde.

§9
Hat die Entscheidungsbehörde einem Antrag auf Erstattung 

oder Erlaß stattgegeben, so erstattet oder erläßt sie die Ab
gaben tatsächlich erst nach Eingang der Bescheinigung nach 
§ 8 Abs. 3.
Wird die in der Entscheidung festgesetzte Frist zur Vornahme 
der Förmlichkeiten, von denen die Erstattung oder der Erlaß 
der Abgaben abhängt, nicht eingehalten, so verfällt das Recht 
auf Erstattung oder Erlaß, falls der Begünstigte nicht nach
weist, daß er die Frist wegen Zufall oder höherer Gewalt nicht 
einhalten konnte.

Kapitel И

Erstattung oder Erlaß von Eingangsabgaben
§10

Der Antrag auf Erstattung oder Erlaß von Eingangsabgaben 
ist bei der Zollstelle der buchmäßigen Erfassung zu stellen 
oder bei einer anderen Stelle, die von der zuständigen Be
hörde bestimmt worden ist. Ist diese Stelle nicht selbst Ent
scheidungsbehörde, so übersendet sie dieser den Antrag un
verzüglich nach der Annahme, die gegebenenfalls nach § 4 
Abs. 1 erfolgen kann.

§11
In dpn in § 6 erster Unterabsatz genannten Fällen richtet 

die Entscheidungsbehörde das Ersuchen schriftlich und in 
zweifacher Ausfertigung auf einem Vordruck nach dem 
Muster in Anhang I an die nachprüfende Behörde. Dem Er
suchen sind der Antrag auf Erstattung oder Erlaß sowie alle 
Unterlagen, die die nachprüfende Behörde benötigt, um die 
erbetenen Auskünfte einzuholen oder Prüfungen vorzuneh
men, im Original oder in Kopie beizufügen.

§12
(1) Innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Er

suchens holt die nachprüfende Behörde die von der Ent
scheidungsbehörde erbetenen Auskünfte ein oder nimmt die 
erbetenen Prüfungen vor. Sie vermerkt das Ergebnis in dem 
entsprechenden Feld auf dem Erststück des in § 11 genann
ten Vordrucks und sendet dieses zusammen mit allen Unter
lagen, die ihr übermittelt worden sind, an die Entscheidungs
behörde zurück. ’

(2) Kann die nachprüfende Behörde innerhalb der in Abs. 1 
genannten Frist von zwei Wochen die erbetenen Auskünfte 
nicht einholen oder Prüfungen nicht vornehmen, so bestätigt 
sie innerhalb dieser Frist den Eingang des Ersuchens, indem 
sie das entsprechende Feld auf dem Zweitstück des in § 11 
genannten Vordrucks ausfüllt und dieses an die Entschei
dungsbehörde zurücksendet.

§13
Die Behörde der Schlußbehandlung übermittelt der Ent

scheidungsbehörde die Bescheinigung nach § 8 Abs. 3 auf 
einem Vordruck nach dem Muster in Anhang II.

§14
Fallen bei einer von der Entscheidungsbehörde zugelasse

nen Zerstörung der Ware eingangsabgabenpflichtige Abfälle 
oder Überreste an, ohne daß diese zur Ausfuhr aus dem Zoll
gebiet oder zur Überführung in ein Zollager oder einen Frei
hafen angemeldet werden, so überzeugt sich die Behörde der 
Schlußbehandlung von der Erhebung der Abgaben.
Ist dagegen die Zerstörung der Ware nach § 6 Abs. 2 zweiter 
Unterabsatz oder nach § 11 Abs. 3 zweiter Unterabsatz der 
Grundverordnung im voraus zugelassen worden, so kann die 
Behörde der Schlußbehandlung eine Sicherheit für die betref
fenden Abgaben verlangen, bis die Entscheidungsbehörde end
gültig über den Antrag auf Erstattung oder Erlaß entschieden 
hat. Die Abgaben werden nur erhoben, wenn die Entschei
dungsbehörde dem Antrag stattgibt.

Kapitel III

Erstattung oder Erlaß von Ausfuhrabgaben
§ 15

§§ 10, 11, 12 und 13 gelten sinngemäß für die Erstattung und 
den Erlaß von Ausfuhrabgaben.

§16
Diese Durchführungsbestimmung tritt gemeinsam mit dem 

Zollgesetz vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 451) am 1. Juli 
1990 in Kraft.
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